
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache 005/2016 
 

Datum: 04.01.2016 Unterschrift 
Amt: Ortsbauamt  
Verantwortlich: Laib, Ulrike  
Aktenzeichen: 632.21  
Vorgang: ATU-Sitzung (ö) 13.01.15 - Drucksache 003/2015  
 
 
 

Beratungsgegenstand 
 
Bauantrag 
Eichstraße 23, Flst. 98, 98/2, 99/3, 1095/4 
- Neubau Wohn- und Geschäftshaus  
 

    

Ausschuss für 
Technik und Umwelt 

12.01.2016 öffentlich beschließend 

 
Anlagen: 
Lageplan, M 1:500 
Grundriss EG, M verkleinert 
Grundriss OG, M verkleinert 
Grundriss DG, M verkleinert 
Dachaufsicht, M verkleinert 
Schnitt A-A, M verkleinert 
Ansicht Nord-Ost, M verkleinert 
Ansicht Nord-West, M verkleinert 
 
 
Kommunikation: 
Priorität E: ./. 
 

  
 
 
Finanzielle Auswirkungen  Ja  Nein 
 

  Ergebnishaushalt 
 Teilhaushalt:       Produktgruppe:       
 

  Investitionsmaßnahme       
 Investitionsauftrag:       
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Von der Sachdarstellung der Verwaltung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 

2. Für die notwendigen Befreiungen nach § 31 Abs.2 BauGB von den Festsetzungen des 
Baulinienplanes „Eichstraße“ wird das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs.1 
BauGB erteilt. 
 

3. Das Einvernehmen wird unter Berücksichtigung der folgenden Auflagen 
 
3.1 Oberflächenwasser von privaten Grundstücken ist entsprechend der Abwassersatzung 

der Gemeinde auf dem Grundstück schadlos zu beseitigen und darf nicht auf öffentliche 
Flächen abgeleitet werden. 
 

3.2 Drainage- und Grundwasser darf nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet 
werden. 

 
3.3 Die Zufahrtsfläche zur Garage ist mit einem wasserdurchlässigem Belag 

(Rasenpflaster, offenporiger Pflasterbelag etc.) zu versehen. Der gesamte Aufbau muss 
wasserdurchlässig ausgebildet sein. 

 
3.4 Die Dachfläche der Garage und des Hauses sind mit einer extensiven Dachbegrünung 

zu versehen. 
 
und unter Berücksichtigung der folgenden Hinweise 
 
3.5 Sämtliche Kosten für Änderungsarbeiten im Bereich der Zufahrt sind vom Bauherrn zu 

tragen (z.B. Bordsteinabsenkungen, Absenkung und Verstärkung des Gehweges unter 
Einhaltung des Regelprofils usw.). 
 

3.6 Die Abgrenzung zwischen öffentlichem Verkehrsraum und Privatgrundstück im Bereich 
der Zufahrt muss aus Betoneinfassungssteinen oder ähnlichem nach Rücksprache mit 
dem Ortsbauamt hergestellt werden. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des 
Bauherrn. 

 
3.7 Beschädigungen durch das Bauvorhaben an öffentlichen Verkehrsflächen müssen 

entsprechend den Vorgaben des Ortsbauamtes der Gemeinde auf Kosten des 
Bauherrn beseitigt werden. 

 
3.8 Vor Beginn und nach Abschluss der Baumaßnahme ist gemeinsam mit dem 

Ortsbauamt eine Begehung zur Beweissicherung und Bestandsaufnahme der 
öffentlichen Flächen im Bereich der Baumaßnahme durchzuführen. 

 
erteilt. 

 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Beantragt wird die Baugenehmigung für den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 
Garage in der Eichstraße 23. 
 
Für das Grundstück besteht eine genehmigte Baulinie entlang der Eichstraße. Das Bauvorhaben 
verstößt in folgenden Punkten gegen die Festsetzungen des Baulinienplanes „Eichstraße“, 
genehmigt am 20.08.1957: 



 
- Haus wird nicht genau entlang der Baulinie errichtet. 
- Inanspruchnahme der nicht überbaubaren Grundstücksfläche mit den Müllboxen.  

 
Von den Festsetzungen des Baulinienplanes kann nach § 31 Abs.2 BauGB eine Befreiung erteilt 
werden, wenn die Abweichungen neben der Würdigung nachbarlicher Interessen auch 
städtebaulich vertretbar sind und die Grundzüge der Planung nicht betroffen sind. 
 
Der Neubau ist parallel zur Grundstücksgrenze ausgerichtet und weicht deshalb von der 
vorgegebenen Baulinie ab.  
Die Müllboxen sollen im Vorgartenbereich an der Straßenseite errichtet werden. 
Beide Abweichungen sind städtebaulich vertretbar und nachbarliche Interessen und die 
Grundzüge der Planung nicht betroffen. 
 
Im Rahmen einer Bauvoranfrage wurde die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit des Wohn- und 
Geschäftshauses hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung (Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll und Gebäudekubatur und hier insbesondere bezüglich der geplanten 
Höhenentwicklung) es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt positiv beschieden. 
 
Der geplante Neubau weicht diesbezüglich in folgenden Punkten von der Bauvoranfrage ab: 
 

- Haus verkleinert sich um 0,50 Meter:  Bauvoranfrage 12,00 x 16,00 Meter, 
 Bauantrag 11,50 x 16,00 Meter. 
 

- Garage wird um 0,50 Meter breiter, statt 3,00 jetzt 3,50 Meter. 
 

- Erdgeschoss: Bauvoranfrage geplant drei Garagen, 
Bauantrag eine Garage und Fahrradabstellfläche, zusätzliche Grünfläche 
statt Zufahrt im Vorgartenbereich. 
 

Diese Abweichungen bewirken keine andere städtebauliche Beurteilung des Neubauvorhabens 
gegenüber der Bauvoranfrage.  
 
Von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, dem vorliegenden Bauantrag das Einvernehmen nach 
§ 36 Abs.1 BauGB zu erteilen. 
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